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In der oben genannten Ersatzverkündung in §11 Sport wird nachfolgendes geregelt. 

§ 11 Sport 

(1) Die Sportausübung ist nur wie folgt zulässig: 

1. allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person, 
2. außerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in Gruppen von bis zu zehn Personen, 
3. außerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 

zur Vollendung des 14. Lebensjahres unter Anleitung einer Übungsleiterin oder eines 
Übungsleiters. 

Die Kontaktbeschränkungen aus § 2 Absatz 4 Satz 1 finden keine Anwendung. § 2 Absatz 4 Satz 2 
bis 4 gelten entsprechend. Soweit der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, gilt die 
Beschränkung aus Satz 1 Nummer 1 für jeden Raum oder innerhalb großer Räume für mindestens 
80 Quadratmeter pro Sporttreibender Person, sofern die Sporttreibenden grundsätzlich 
gleichmäßig verteilt sind. Im Fall des Satz 1 Nummer 3 hat die Übungsleiterin oder der 
Übungsleiter ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen und die 
Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben. 

§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; 
Kontaktbeschränkungen 

(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht, 

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands nach Satz 1 aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist; 

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird; 
3. für Angehörige des eigenen Haushalts, 
4. bei zulässigen Zusammenkünften zu einem privaten Zweck. 

(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind nach Möglichkeit auf ein 
absolut nötiges Minimum zu beschränken. 

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der 
Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden. 

(4) Ansammlungen und Zusammenkünfte im öffentlichen Raum und privaten Raum zu privaten Zwecken sind 
nur wie folgt zulässig (Kontaktbeschränkungen): 



1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes unabhängig von der Personenzahl, 
2. von Personen nach Nummer 1 und einer weiteren Person, 
3. von Personen nach Nummer 1 und Personen eines weiteren Haushalts, wenn insgesamt nicht 

mehr als fünf Personen teilnehmen. 

 

Bei den Obergrenzen aus Satz 1 Nummer 2 und 3 werden Kinder aus den jeweiligen Haushalten bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt. Minderjährige gelten als Haushaltsangehörige ihrer 
Erziehungs- und Umgangsberechtigten. Paare mit getrennten Wohnsitzen gelten als ein Haushalt. Notwendige 
Begleitpersonen von Personen mit Behinderung, die über einen Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit 
dem Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder TBl verfügen, sind bei den Beschränkungen für private Ansammlungen und 
Zusammenkünfte nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. 

§ 2a Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund 
und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Niesen oder 
Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske mit 
Ausatemventil oder eines Visiers reicht nicht aus. Abweichend von Satz 1 ist die Verwendung eines das ganze 
Gesicht abdeckenden Visiers durch Gebärdendolmetscherinnen, Gebärdendolmetscher, 
Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer ausreichend, die für Personen mit Hörbehinderung 
tätig sind. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies glaubhaft machen können. 

(1a) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, 
gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass eine medizinische oder vergleichbare Maske oder eine Maske ohne 
Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu verwenden ist. 

(2) In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen 
und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das Abstandgebot nicht 
eingehalten werden kann, müssen Fußgängerinnen und Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von Absatz 1 tragen. Die Bereiche nach Satz 1 sowie zeitliche Beschränkungen werden von den 
zuständigen Behörden, im Bereich der Kreise nach Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen 
Gemeinden, durch Allgemeinverfügung festgelegt und ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. Auf die Geltung 
der Pflicht nach Satz 1 soll in geeigneter Weise durch Beschilderung hingewiesen werden. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, sofern dies jeweils im Sitzen oder Stehen 
erfolgt. 

(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich für Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher 
zugänglich sind, und an Arbeits- oder Betriebsstätten in geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe des Absatz 1 zu tragen. Satz 1 gilt nicht 

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird; 

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten; 
3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts erfolgen; 
4. bei der Nahrungsaufnahme; 
5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls unzumutbar ist; 
6. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und Anhörungen. 

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) bleiben 
unberührt. 

 



 

§ 3 Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und 
Versammlungen 

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 11 und §§ 12a bis 17 
genannten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Versammlungen nach § 6 gelten die nachfolgenden 
Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt. 

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der 
Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden. Die Betreiberinnen und Betreiber oder 
Versammlungsleiterinnen und Versammlungsleiter haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung folgender Hygienestandards zu gewährleisten: 

1. Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten in der Einrichtung und 
beim Warten vor dem Eingang das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 ein; 

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die 
allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein; 

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder Desinfizieren der Hände; 

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt; 

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet. 

(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen 

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser 
Verordnung im Einzelfall anwendbaren Hygienestandards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können; 

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung ergebende Zugangsbeschränkungen, 
gegebenenfalls unter Angabe der Höchstzahl für gleichzeitig anwesende Personen. 

Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 ist jeweils kenntlich zu machen. 

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewährleisten, dass enge Begegnungen vermieden werden und 
leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchführung der Händehygiene vorhanden sind. Andere sanitäre 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Sammelumkleiden, Duschräume, Saunen und Wellnessbereiche sind für den 
Publikumsverkehr zu schließen. 

 

 

 

 



Daraus ergibt sich für Schießsportanlage des 
Schützenverein Bargteheide und Umgegend von 1908 

e.V. folgende Maßnahmen, um den Schießbetrieb 
wieder aufzunehmen. 

1. Die Regelung des §11 sind ohne Ausnahme einzuhalten 
2. Es dürfen nur max. 10 Schützen inkl. Aufsichtsperson sich auf dem Bogenstand befinden. 
3. Es dürfen nur max. 2 Schützen inkl. Aufsichtsperson sich auf dem 100m/50m bzw. 25m Stand 

befinden. 
4. Es darf nur max. 2 Schützen + Aufsichtsperson sich auf dem Luftgewehrstand befinden 
5. Jeder Schütze und jede Aufsichtsperson hat sich in die Schießklatte mit Namen, Standnummer und 

Uhrzeit (Kommen & Gehen) einzutragen. 
6. Es ist dafür sorgezutragen dass jeder Schütze seinen Stand schnellstmöglich nach dem Schießen 

verlässt.  
7. Zum Sicherstellen das nur freie Stände belegt werden können sind die Vorgesehenen 

Schlüsselanhänger im Eingangsbereich zu nutzen.  
8. Wenn keine Schlüsselanhänger vorhanden sind hat der Schütze im Auto zu warten.  
9. Es darf nur 1 Disziplin/Waffe geschossen werden. Sollten mehr als 1 Disziplin/Waffe geschossen 

werden hat der Schütze nach Beendigung des 1 Durchgangs sich zu vergewissern das kein weiter 
Schütze auf dem Stand schießen möchte, sonst ist der Stand freizumachen und sich wieder hinten 
einzureihen. Das gilt auf für einen Wechsel des Standes. 

10. Schießen ohne Standaufsicht ist nicht  gestattet. 
11. Der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckungen wird empfohlen. 
12. Handdesinfektionsmitteln im Eingangsbereich ist anzuwenden. 
13. Es können keine Gastschützen am Training teilnehmen. 
14. Diese Maßnahmen gelten auch für unsere Mieter der Schießanlage Bargteheide 
15. Alle Punkte sind ausnahmslos einzuhalten. Bei Verstoß kann der Vorstand den Schützen bis zur 

Öffnung nach Beschränkung des Coronavirus vom Schießen ausschließen. 

 

Bargteheide, 08.03.2021 der Vorstand 


